
II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
des Regionalzentrums, zur Stärkung des Aktivitätenpro-
gramms des Zentrums und zu dessen Durchführung zu ent-
richten;

5. ersucht den Generalsekretär, unter Hinweis auf Zif-
fer 6 der Resolution 49/76 D der Generalversammlung vom
15. Dezember 1994, dem Regionalzentrum im Rahmen der
vorhandenen Mittel die erforderliche Unterstützung bei der
Durchführung seines Aktivitätenprogramms zu gewähren;

6. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, si-
cherzustellen, dass das Regionalzentrum seinen Betrieb in
Katmandu innerhalb von sechs Monaten nach Unterzeich-
nung des Gaststaatsabkommens aufnehmen kann, und sein
wirksames Tätigsein zu ermöglichen;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

8. beschließt, den Punkt "Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pa-
zifik" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/63

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/463, Ziffer 23)195.

58/63. Regionalzentren der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/87 vom 22. Novem-
ber 2002 betreffend die Aufrechterhaltung und Neubelebung
der drei Regionalzentren der Vereinten Nationen für Frieden
und Abrüstung,

sowie unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekretärs
über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden
und Abrüstung in Afrika196, das Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pa-
zifik197 und das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für
Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Lateinamerika und in
der Karibik198,

in Bekräftigung ihres auf ihrer zwölften Sondertagung im
Jahr 1982 gefassten Beschlusses, das Informationsprogramm
der Vereinten Nationen über Abrüstung einzurichten, dessen
Aufgabe darin besteht, über die Ziele der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle und der Abrüstung zu

informieren und aufzuklären und dafür in der Öffentlichkeit
Verständnis und Unterstützung zu wecken199,

eingedenk ihrer Resolutionen 40/151 G vom 16. Dezem-
ber 1985, 41/60 J vom 3. Dezember 1986, 42/39 D vom
30. November 1987 und 44/117 F vom 15. Dezember 1989
über die Regionalzentren für Frieden und Abrüstung in Nepal,
Peru und Togo,

in Anbetracht dessen, dass die in der Welt eingetretenen
Veränderungen neue Chancen eröffnet und neue Herausfor-
derungen mit sich gebracht haben, was die Weiterverfolgung
der Abrüstung betrifft, und in dieser Hinsicht bedenkend, dass
die Regionalzentren für Frieden und Abrüstung wesentlich
zum Verständnis und zur Zusammenarbeit zwischen den
Staaten jeder einzelnen Region auf dem Gebiet des Friedens,
der Abrüstung und der Entwicklung beitragen können,

feststellend, dass die Staats- und Regierungschefs der
nichtgebundenen Länder in Ziffer 146 des Schlussdokuments
ihrer vom 29. August bis 3. September 1998 in Durban (Süd-
afrika) abgehaltenen zwölften Konferenz den Beschluss be-
grüßt haben, den die Generalversammlung im Hinblick auf
die Aufrechterhaltung und Neubelebung der drei Regional-
zentren für Frieden und Abrüstung in Nepal, Peru und Togo
verabschiedet hat200,

1. erklärt erneut, wie wichtig die Aktivitäten der Ver-
einten Nationen auf Regionalebene zur Steigerung der Stabi-
lität und der Sicherheit ihrer Mitgliedstaaten sind, die durch
die Aufrechterhaltung und Neubelebung der drei Regional-
zentren für Frieden und Abrüstung wesentlich gefördert wer-
den könnten;

2. erklärt erneut, dass es zur Herbeiführung positiver
Ergebnisse angezeigt ist, dass die drei Regionalzentren Infor-
mations- und Bildungsprogramme zur Förderung des regiona-
len Friedens und der regionalen Sicherheit durchführen, deren
Ziel darin besteht, die Grundeinstellungen gegenüber Frieden,
Sicherheit und Abrüstung zu verändern und so die Verwirkli-
chung der Grundsätze und Ziele der Vereinten Nationen zu
unterstützen;

3. appelliert an die Mitgliedstaaten in jeder Region und
an die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind, sowie an die
internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen und Stiftungen, freiwillige Beiträge an die Regionalzen-
tren in ihrer jeweiligen Region zu entrichten, damit die Akti-
vitäten und Initiativen dieser Zentren verstärkt werden;

4. betont, wie wichtig die Aktivitäten der Unterabtei-
lung Regionale Fragen der Sekretariats-Hauptabteilung Abrü-
stungsfragen sind;

5. ersucht den Generalsekretär, den Regionalzentren
im Rahmen der vorhandenen Mittel jede erforderliche Unter-
stützung bei der Durchführung ihrer Aktivitätenprogramme
zu gewähren;

195 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Malaysia (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind).
196 A/58/139.
197 A/58/190.
198 A/58/122.

199 Siehe Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Ses-
sion, Plenary Meetings, 1. Sitzung, Ziffern 110 und 111.
200 A/53/667-S/1998/1071, Anlage I.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
6. beschließt, den Punkt "Regionalzentren der Verein-
ten Nationen für Frieden und Abrüstung" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/64

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 118 Stimmen bei 46 Gegenstimmen und 13 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/463, Ziffer 23)201:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Äthio-
pien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burun-
di, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea,
Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Ga-
bun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Je-
men, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien,
Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Leso-
tho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia,
Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosam-
bik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Paki-
stan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Sam-
bia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, So-
malia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan,
Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, To-
go, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Uruguay,
Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgari-
en, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Kana-
da, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln,
Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Neuseeland, Niederlande, Nor-
wegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Japan, Ka-
sachstan, Kirgisistan, Republik Korea, Republik Moldau, Russische Föderation,
Tadschikistan, Ukraine, Usbekistan.

58/64. Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes
von Kernwaffen

Die Generalversammlung,

davon überzeugt, dass der Einsatz von Kernwaffen die
größte Gefahr für das Überleben der Menschheit darstellt,

eingedenk des Gutachtens des Internationalen Gerichts-
hofs vom 8. Juli 1996 betreffend die Rechtmäßigkeit der Dro-
hung mit oder des Einsatzes von Kernwaffen202,

davon überzeugt, dass ein multilaterales, universales und
bindendes Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes
oder der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zur Besei-
tigung der nuklearen Bedrohung und zur Schaffung eines ge-
eigneten Klimas für Verhandlungen beitragen würde, die zur
letztlichen Beseitigung der Kernwaffen führen und so den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit stärken würden,

sich dessen bewusst, dass einige Maßnahmen der Russi-
schen Föderation und der Vereinigten Staaten von Amerika
zur Reduzierung ihrer Kernwaffenbestände sowie zur Verbes-
serung des internationalen Klimas zu dem Ziel der vollständi-
gen Beseitigung der Kernwaffen beitragen können,

unter Hinweis darauf, dass es in Ziffer 58 des Schlussdo-
kuments der zehnten Sondertagung der Generalversamm-
lung203, die in diesem Jahr fünfundzwanzig Jahre zurückliegt,
heißt, alle Staaten sollten aktiv an den Bemühungen teilhaben,
in den internationalen Beziehungen zwischen den Staaten Be-
dingungen zu schaffen, unter denen ein Kodex des friedlichen
Verhaltens der Staaten in internationalen Angelegenheiten
vereinbart werden könnte und die den Einsatz oder die Andro-
hung des Einsatzes von Kernwaffen ausschließen würden,

bekräftigend, dass jeder Einsatz von Kernwaffen eine Ver-
letzung der Charta der Vereinten Nationen und ein Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit wäre, wie sie in ihren Resolu-
tionen 1653 (XVI) vom 24. November 1961, 33/71 B vom
14. Dezember 1978, 34/83 G vom 11. Dezember 1979,
35/152 D vom 12. Dezember 1980 und 36/92 I vom 9. De-
zember 1981 erklärt hat,

entschlossen, ein internationales Übereinkommen über
das Verbot der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung
und des Einsatzes von Kernwaffen mit dem Ziel ihrer letztli-
chen Vernichtung herbeizuführen,

betonend, dass ein internationales Übereinkommen über
das Verbot des Einsatzes von Kernwaffen ein bedeutsamer
Schritt im Rahmen eines Stufenprogramms zur vollständigen
Beseitigung von Kernwaffen innerhalb einer festgelegten
Frist wäre,

mit Bedauern feststellend, dass die Abrüstungskonferenz
auf ihrer Tagung 2003 nicht in der Lage war, die in der Reso-
lution 57/94 der Generalversammlung vom 22. November
2002 verlangten Verhandlungen über diese Frage zu führen,

1. wiederholt ihr Ersuchen an die Abrüstungskonfe-
renz, Verhandlungen aufzunehmen, um Einigung über ein in-
ternationales Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes
oder der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen unter allen
Umständen zu erzielen;

201 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Bangladesch, Bhutan, Brunei Darus-
salam, Burkina Faso, Demokratische Volksrepublik Korea, Ecuador, El
Salvador, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Repu-
blik), Jordanien, Kambodscha, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kuba, Laoti-
sche Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libysch-Arabische Dscha-
mahirija, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Myanmar, Namibia, Nepal,
Papua-Neuguinea, Salomonen, Sambia, Sudan und Vietnam.

202 A/51/218, Anlage; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, S. 226.
203 Siehe Resolution S-10/2.
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